
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/5/11 7Ob23/78,
7Ob593/95 (7Ob525/96)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1978

Norm

ZPO §232

ZPO §233

Rechtssatz

Selbst bei Verschiedenheit der Begehren liegt Streitanhängigkeit dann vor, wenn diese nach ihrem Inhalt in einem

solchen Verhältnis zueinander stehen, daß die Sachentscheidung über die weitere Klage die erschöpfende Lösung der

gesamten Rechtsfragen des bereits anhängigen Rechtsstreites zwingend zur Folge haben muß.

Entscheidungstexte

7 Ob 23/78

Entscheidungstext OGH 11.05.1978 7 Ob 23/78

7 Ob 593/95

Entscheidungstext OGH 21.02.1996 7 Ob 593/95
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